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2.  Protokoll der ordentlichen Budget-Gemeindeversammlung  
 vom 18. November 2025, 20.00 bis 21.00 Uhr 

 

Traktanden 

1. Wahl der Stimmenzählenden 

2. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 

3. Budget 2026 

4. Ersatzwahlen: Mitglied Rechnungsprüfungskommission 

5. Anpassung Parkierungsreglement 

6. Verabschiedung Verwaltungsgebührenreglement 

7. Einbürgerung (geheime Abstimmung): Jana Reiss 

8. Einbürgerung (geheime Abstimmung): Peter Nordenson 

9. Mitteilungen und allgemeine Umfrage 

 

Gemeindepräsident Bruno Schärer begrüsst die Stimmbürgerinnen, Stimmbürger, Gäste, Martin Bächer 
von den Gottlieber Nachrichten und Manuela Olgiati von der Thurgauer Zeitung, zu seiner ersten 
Gemeindeversammlung. 

Für die heutige Gemeindeversammlung gingen die Entschuldigungen von Sandro Kappler, Karin König-
Ess, Oliver Grimm, Annemarie Bosshard und Esther Höppli ein.  

Bruno Schärer stellt fest, dass die Einladung mit der Traktandenliste den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern fristgerecht zugestellt wurde und keine Einwände gegen die Anwesenden oder die 
Traktandenliste erhoben werden. Alle Stimmberechtigten haben bei der Eingangskontrolle eine 
Stimmkarte und farbige Wahlzettel für die beiden Einbürgerungen erhalten. 

Es sind 29 Stimmberechtigte anwesend. Das absolute Mehr beträgt 15 Stimmen. 

 

1. Wahl der Stimmenzählenden 
 
Als Stimmenzähler werden Alexandra Frigg und Nina Stotzer vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. 
 

2. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2025 wird einstimmig genehmigt.  

 
 
3. Budget 2026 
 
Das vorliegende Budget wurde auf der Grundlage unserer Reglemente, der Budgeteingaben des 
Gemeinderates, des Kompetenzzentrums Soziale Dienste Seerücken und der Meldungen des Kantons 
Thurgau erstellt.  
Das Budget 2026 wurde mit den Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission besprochen.  
 
Die Erfolgsrechnung wird in der Artengliederung ab Seite 13 in der Einladungsbroschüre ausgewiesen. 
Die Funktionale Gliederung und die Investitionsrechnung sind auf der Webseite einsehbar und können 
heruntergeladen werden. 
Das Budget 2026 wird von Peter Fritschi (Gemeinderat – Finanzen) vorgestellt.   

 

 

Die Erklärung der Abweichungen basiert auf dem Vergleich des Budgets 2026 und der Jahresrechnung 
2024. Auf den Vergleich mit dem Budget 2025 wird verzichtet, da diese Zahlen vor dem Jahresabschluss 
2024 berechnet wurden.  
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Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt und keine Anregungen gegeben. 
 

Dem Abschluss der Jahresrechnung 2025 sieht der Gemeinderat verhalten optimistisch entgegen. Noch 
sind die Steuern und die Grundstückgewinnsteuer nicht abgerechnet.  

 
Investitionsrechnung 
 
Peter Fritschi erläutert auch die Investitionsrechnung  
Die Sanierung der Weiherstrasse/Ländlistrasse inklusive einem neuen Unterflurcontainer und die 
Netzsanierung Seestrasse sind in der Investitionsrechnung enthalten.   

 

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2025 bei 47% zu belassen und das 
vorliegende Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 130'400.00 zu genehmigen.  

Das Budget 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 130’400.00 wird einstimmig  
verabschiedet.  
 
 
Finanzplan 
 
Peter Fritschi erklärt den vorliegenden Finanzplan. Im Finanzplan sind die geplanten Investitionen 
berücksichtigt. Bei der Eigenkapitalentwicklung sieht man, dass sich das Eigenkapital verringert. Da die 
Eigenkapitalquote der Gemeinde sehr hoch/zu hoch ist, können die gezeigten Jahresrechnungen 2025-
2029 gut verkraftet werden. Allerdings muss wohl in naher Zukunft ein Darlehen aufgenommen werden, 
damit die Liquidität gewährleistet ist.  
 
 
 
 
 

 

 

4. Ersatzwahl Rechnungsprüfungskommission  
 
Marc Rösti hat seinen Rücktritt aus der Rechnungsprüfungskommission, per 31. Dezember 2025, 
eingereicht. Marc Rösti war 10 Jahre Mitglied der Rechnungsprüfungskommission. Er wird von der 
anwesenden Stimmberechtigten mit grossem Dank und viel Applaus verabschiedet.  
 
Oliver Grimm, geboren am 29.07.1987, stellt sich zur Wahl als Mitglied der 
Rechnungsprüfungskommission.  
Da Kommissionswahlen gemäss der gültigen Gemeindeordnung offen durchgeführt werden können, 
erfolgt die Wahl offen.  
 
Oliver Grimm wird einstimmig in die Rechnungsprüfungskommission gewählt.  
 
 
 
5. Anpassung Parkierungsreglement 
 
Das Reglement über das Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichen Strassen und Plätzen der Gemeinde 
Gottlieben «Parkierungsreglement» ist seit dem 16. März 2023 in Kraft und leistet gute Dienste.  
 
Folgende Artikel werden ergänzt:  

Art. 5  Parkkarten 

2 Mitarbeitende und Geschäftsfahrzeuge von Handels-, Dienstleistungs- oder Gewerbebetrieben und 
juristische Personen, die Geschäftsort, Sitz oder Zweigniederlassung in der Gemeinde haben sowie 
im Handelsregister eingetragen sind. 

Art. 7  Gebühren 
 
1  Die Gebühr der Jahresparkkarte für Personenwagen beträgt für Anwohner CHF 360.00.  
  Die Gebühr für PW-Tageskarten beträgt für Anwohner CHF 4.00. Die vergünstigten  
  Anwohnerparkkarten können nur auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. Bei der Abgabe 
  von Jahresparkkarten kann wird die Angabe eines Notfallkontakts verlangt werden.  

5  Anwohner mit nachgewiesenem, unregelmässigem Aufenthalt in Gottlieben, können auf  
  der Gemeindekanzlei eine Monats-Parkkarte für CHF 40.00 beziehen.  
6  Mitarbeitende/Geschäftsfahrzeuge von Handels-, Dienstleistungs- oder Gewerbetrieben 
  und juristischen Personen müssen ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Drachenburg &  
  Waaghaus AG beim Dorfeingang parkieren. Die Parkkarten werden mit einem F versehen. 

Art. 9  Übertretungen 
 
2  Einsprachen gegen Parkbussen sind mit Begründung schriftlich an den Gemeinderat die  
  Gemeindeverwaltung zu richten. 

 

Der Anpassung des Parkierungsreglements wird einstimmig zugestimmt. Die Änderungen treten per 1. 
Januar 2026 in Kraft.  

 
 

  



6 7

 

 

6. Verabschiedung Verwaltungsreglement 
 
Das Verwaltungsgebührenreglement wurde am 15. Mai 2001 von der Gemeindeversammlung genehmigt 
und per 1. Juni 2001 in Kraft gesetzt. Die Verwaltungsgebühren wurden am 15. Juni 2001 vom 
Gemeinderat verabschiedet und per 1. Juni 2001 in Kraft gesetzt. 
 
Aufgrund technischer Veränderungen und gesetzlicher Anpassungen mussten das Reglement und die 
Gebühren umfassend überarbeitet werden. Der Gemeinderat hat das vorliegende  
Verwaltungsgebührenreglement und die Verwaltungsgebühren am 14. August 2025 gut geheissen.  
 

Das Verwaltungsgebührenreglement wird von den Stimmberechtigten einstimmig genehmigt. 
Es tritt per 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 
 

  

 

 

7. Einbürgerung (geheime Abstimmung): Jana Reiss 
 
Der Gemeinderat beantragt, unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der 
eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung, dass Jana Reiss, geb. 15.12.1981, von Deutschland ins 
Bürgerrecht der Gemeinde Gottlieben aufgenommen wird. 
 
Die Gebühren betragen CHF 800.00. Sie werden nach der Genehmigung durch die  
Gemeindeverwaltung in Rechnung gestellt. 
Der Einbürgerung von Jana Reiss wird mit 24 JA-Stimmen, 1 Enthaltung und 4 NEIN-Stimmen zugestimmt.  
 
 
 
8. Einbürgerung (geheime Abstimmung): Peter Nordenson 
Der Gemeinderat beantragt, unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der 
eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung, dass Peter Nordenson, geb. 8.11.1954, von Schweden ins 
Bürgerrecht der Gemeinde Gottlieben aufgenommen wird. 
 
Die Gebühren betragen CHF 800.00. Sie werden nach der Genehmigung durch die  
Gemeindeverwaltung in Rechnung gestellt. 
 
Der Einbürgerung von Peter Nordenson wird mit 28 JA-Stimmen, 0 Enthaltungen und 1 NEIN-Stimme 
zugestimmt.  
 
 
 
9. Mitteilungen und allgemeine Fragen 
 
Thomas Schürpf informiert zum 777-Jahr- Jubiläum im Jahr 2028. 
 
Bruno Schärer informiert über die Sanierungsarbeiten am Schiessplatz Bärenmoos in Neuwilen. 
 
Bruno Schärer informiert über die Teilsanierung Ländlistrasse 20 + 22. 
 
Veiko Hellwig bringt Informationen zum Märliumzug 2026. 
 
Aus der Gemeindeversammlung werden Fragen zum Projekt Waaghaus/Drachenburg gestellt. Bruno 
Schärer informiert, dass der Baubeginn weiterhin offen sei.  

 
Auf die Frage nach dem Gottlieben-Schild am Landungssteg gibt er bekannt, dass die Tafel in den 
nächsten Wochen fertiggestellt werde.  

 
Gefragt nach dem Gestrüpp beim Bach am Ortseingang kündigt er an, dass dort eine neue Hecke 
gepflanzt werde.  

Nachdem keine weiteren Fragen mehr gestellt werden, bedankt sich der Gemeindepräsident, Bruno 
Schärer, bei allen Einwohnerinnen und Einwohner, den Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung, der 
Gemeinderätin und den Gemeinderäten und wünscht allen eine schöne Adventszeit und alles Gute im 
neuen Jahr.  
 

Bruno Schärer schliesst die Versammlung um 21:00 Uhr und lädt zum anschliessenden Apéro mit 
Häppchen aus dem Dorfladen ein.  
 
Gottlieben, 20. November 2025 
 
Für das Protokoll 
 
Bruno Schärer, Gemeindepräsident Thomas Schürpf, Gemeinderat 
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3.  Jahresbericht des Gemeindepräsidenten 
 
Liebe Stimmbürger und Stimmbürgerinnen 
 
Wenn ich das Jahr 2025 in einem Satz zusammenfassen müsste, würde wahrscheinlich passen: Es wird 
gebaut in Gottlieben.  
 
Natürlich begann auch dieses Jahr mit den Glückwünschen und dem Anstossen auf das kommende Jahr. 
Der Neujahrsapero, der immer sehr gern und gut besucht wird, ist zu einer feste Grösse im Jahresablauf 
geworden. 
 
Im Januar war der Start zum Umbau des Landungsstegs. Der dafür erforderliche Kredit in der Höhe von 
CHF 522'000.00 war bereits an der Gemeindeversammlung im November 2022 bewilligt worden.  
Ziel ist und war, den Steg zu Beginn der Schifffahrtssaison im April in Betrieb zu nehmen. Dank des 
aussergewöhnlich tiefen Wasserstands, der ideal für die Bauarbeiten war, kam das Projekt gut voran.  
Der ambitionierte Zeitplan konnte im Wesentlichen reibungslos umgesetzt werden. Durch den weiterhin 
tiefen Wasserstad im April, konnten die Schiffe der URh noch nicht von Schaffhausen nach Stein am Rhein 
fahren, so verzögerte sich der Saisonstart und führte praktisch zu einer Punklandung. 
Die Kosten für dieses Projekt „Umbau Landungssteg“ beliefen sich auf CHF 587'818.00 und waren so  
12.6 Prozent über dem Kreditrahmen. Kostentreiber waren zur Hauptsache die umfangreicheren statischen 
Vorabklärungen und die geforderte Baubegleitung, resp. Umweltbegleitung als Bewilligungsauflagen der 
zuständigen Bundesämter.  
 
Um diesen neuen Landungssteg mit genügend Strom versorgen zu können, wurde im Weiteren eine 
Verteilkabine (VK) am Hochwasserweg hinter dem Zollhaus installiert. Den zeitlichen Aufwand dafür hatten 
wir unterschätzt. Mit dieser weiteren VK wurden die Grundlagen geschaffen, die Werkleitungen in diesem 
Gemeindegebiet im Bereich Promenade Aalgasse vervollständigen zu können. Diese Arbeiten waren im 
Juni 2025 mit dem Kreditbegehren von CHF 52‘000.00 „Netzsanierung Seestrasse“ bewilligt worden.  
Der Abschluss dieser Arbeiten wird im 2026 erfolgen. 
 
Später gegen das Frühjahr hin begann die Krone mit ihrem Umbauprojekt. Mit der Montage des Baukrans 
entstand vorübergehend ein weithin sichtbares neues Wahrzeichen, im Bereich der Kronenterrasse. 
Dieses grosse Bauprojekt im Zentrum von Gottlieben ist für die Bauherrschaft, die Gemeinde und die 
Nachbarn eine Herausforderung und auch eine Belastung. Der Rückbau der Krone und der Abbruch des 
hinteren Anbaus aus den Siebzigerjahren war für die Bauführung kein einfaches Unterfangen. Der Unterbau 
der Dächer war mit asbestbelasteten Hartfaserplatten belegt und musste dementsprechend umsichtig 
entsorgt werden. Ansonsten verlief der Rückbau den Umständen entsprechend. 

Bedingt durch dieses Bauprojekt ist auch der Hochwasserweg in diesem Teilstück nicht benutzbar. Damit 
Besucher und Einwohner zu Fuss nicht den ganzen Umweg über die Kirchstrasse zwei Jahre lang in Kauf 
nehmen müssen, bewilligte der Kanton für die Bauzeit eine Passerelle um die Kronenterrasse. 

Am 10. Juni moderierte Paul Keller seine letzte Gemeindeversammlung und wurde anschliessend 
gebührend gefeiert und verabschiedet. Ich danke ihm nochmals für den grossen Einsatz und die 
angenehme Zusammenarbeit in der Behörde und sein umsichtiges Handeln in der Gemeindeverwaltung. 
Auf Ende Juni trat Paul Keller offiziell von seinem Amt zurück, am 4. Juli 2025 übergab er die Aufgaben an 
mich. 
 
Die 1. Augustfeier fand im gewohnten Rahmen statt und wurde wieder durch den unermüdlichen Einsatz 
vom Einwohnerverein und der grossen Hilfe der vielen Helferinnen und Helfer aus dem Dorf zu einem 
tollen Gemeinschaftserlebnis, trotz Wetterkapriolen. 
 
Zwei Wochen später war es der Regionalmarkt, der Gäste nach Gottlieben lockte. Dieses Jahr wurde nebst 
den gewohnten Aktivitäten und Markständen ein Flohmarkt veranstaltet. 
Die Anfrage kam vom Einwohnerverein. Weil die Markstände ja am Freitag schon standen, wurden sie auch 
für den Flohmarkt genutzt. 
 

 

 

Diese vielen kleinen und grösseren Anlässe sind für unser Dorf von grossem Wert. Sie werden jedes  
Jahr durch den Einwohnerverein aber auch durch Gottlieber Spezialitäten, die Ateliers oder durch 
Eigeninitiative realisiert. Ein grosses Dankeschön allen! 
 
Ja - es gab noch ein noch einen weiteren Baubeginn. Die Werkleitungs-Sanierungen, die wir an der 
Gemeindeversammlung vom Mai 2024 beschlossen hatten und dafür einen Kredit in der Höhe von  
CHF 855‘000.00 guthiessen, wurde im Herbst in Angriff genommen. Begonnen hat man an der hinteren 
Weiherstrasse mit Wasser, Strom und auch mit einem kleinen Stück Leitung vom geplanten 
Wärmeverbund. 
Das Gebiet dieser Werksleitungserneuerungen umfasst die Weiherstrasse und die Espenstrasse, bis 
hinunter an den Seerhein. 
Auch zu Beginn dieser Arbeiten zeigte sich wieder, dass es höchste Zeit war, dieses Projekt anzugehen. 
Kaum begonnen kam es wieder zu einem Stromunterbruch durch einen Kurzschluss, dieses Mal in der 
Ländlistrasse. Betroffen waren die beiden Hausanschlüsse der Ländlistrasse 20 und 22. Die Reparatur 
kostete uns gegen CHF 30‘000.00.Das marode Stammkabel wurde dabei entfernt und die beiden 
Liegenschaften einzeln direkt, wie heute üblich an der Verteilkabine Weiherstrasse angeschlossen, um 
einen erneuten Schadenfall auszuschliessen. Eine komplette Sanierung der Werkleitungen in der 
Ländlistrasse ist erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, wenn die Energiezentrale steht und der 
Leitungsbau möglichst abgeschlossen ist. 
 
Mit der Ortsplanung beschäftigen wir uns weiterhin. Die Vorprüfung beim Kanton hat stattgefunden. Wir 
sind am Umsetzen der Rückmeldungen und Einwände von Seiten der kantonalen Ämter.  
Neu wird, was natürlich unser Gestaltungsplan (GP) und auch unser Schutzplan berührt und beeinflusst, ein 
Gestaltungsplan für das Schlossareal ausgearbeitet. Um den neuen Eigentümern vom Schloss eine 
möglichst grosse Planungssicherheit zu geben und damit wir als Gemeinde unsere Anliegen einbringen 
können, ist dieser GP Schlossareal ein wichtiges Instrument.  

Gottlieben ist in einem Erneuerungsprozess. Vertrautes ändert sich und zeigt sich plötzlich in einem 
anderen Bild. Die Kronengasse ist ein Beispiel dafür, das Schloss mit dem Schlossareal wird folgen. 

Das Porto Sophie und die kleine Gastronomie machten einen Anfang. Das Porto Sophie ist heute nicht 
mehr wegzudenken und mit dem Fenstercafè und dem Dorflädeli sind Charme und Freude im Dorf noch 
sichtbarer geworden.  

So richtig erlebbar ist unser Dorf zu Fuss. Gastronomie, Kultur, Literatur, Mode, Handwerk, Kunst, 
Luxusgüter – es ist alles da. 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, vielen Dank für ihr Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Im 
Speziellen danken möchte ich den Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung. 

Carrie Näf und Karin König sind eine wunderbare Besetzung für unsere Gemeindeverwaltung. Ich bin 
immer wieder überrascht, wie vielseitig ihre Aufgaben sind und mit wie viel Einfühlungsvermögen sie 
unseren «Kunden» begegnen. 

 

 

Gottlieben, im April 2026  Bruno Schärer 
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4. Gottlieben feiert sein 777-Jahre-Jubiläum 

Im Jahr 2028 wird das Schloss Gottlieben 777 Jahre alt. Diese magische Zahl soll auf ganz besondere 
Weise gefeiert werden: Genau dort, wo vor 777 Jahren das Schloss als Wasserburg erbaut wurde. Erstmals 
für alle heutigen Generationen kann eine Jubiläumsfeier auf dem historischen Schlossareal stattfinden. 
Diese vielleicht einmalige Chance gilt es zu nutzen. Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe hat dazu im 
Auftrag des Gemeinderats ein Konzept erarbeitet. Realisiert werden sollen die Pläne durch ein 
Organisationskomitee unter der Leitung des früheren Gemeindepräsidenten Paul Keller. 

Vorgesehen sind zahlreiche Aktivitäten über das ganze Jahr mit dem Höhepunkt eines Freilichtspiels im 
Innenhof des Schlosses mit 12 Aufführungen in der Zeit vom 17. August bis zum 3. September. Im 
Jahresprogramm geplant sind mehrere Informationsveranstaltungen, Führungen und Ausstellungen. 
Einiges soll das Jubiläumsjahr auch überdauern, beispielsweise die Kennzeichnung historisch bedeutender 
Häuser. Die Gottlieberinnen und Gottlieber sollen aber auch unter sich richtig feiern können: So soll es 
Festanlässe für Junge, für Ältere und für die ganze Bevölkerung zusammen geben. 

Für das Theater-Festspiel im Schlosshof konnte Oliver Kühn vom «Theater Jetzt» gefunden werden. Der 
erfahrene Bühnendarsteller, Autor und Spielleiter hatte beispielsweise 2025 in Berlingen zusammen mit 
der Bevölkerung das Musiktheater «Adolf Dietrich» konzipiert, gestaltet und aufgeführt. Er ist bereit, eine 
vergleichbare Aufgabe auch in Gottlieben zu übernehmen. 

Thema des musikalischen Theaters soll das Schloss selber und seine reiche Geschichte von 777 Jahren 
sein: seine prominenten, religiösen, weltlichen, künstlerischen und politischen Bewohner und Gäste. Als 
Kern der Bühnenhandlung sieht Regisseur Kühn eine – real verbürgte – Schlüsseldose, welche die Schlüssel 
für alle Schlosstüren aufbewahrt und somit auch zu den Geschichten und der Historie dahinter. Immer, 
wenn – wie jetzt – neue Bewohnerinnen und Bewohnerinnen in die ehemalige Wasserburg einziehen, 
kommen die früheren, verstorbenen Herrschaften zusammen und zelebrieren die Übergabe der Schlüssel 
in einer Art Festmahl – mit viel Musik, Tanz, Spektakel. Dabei werfen sie auch einen Blick zurück auf ihre 
alten Zeiten. Und lassen Anekdoten, Menschen, Skandale und Geheimnisse wieder aufleben. 

Wie bei den Jubiläen der Jahre 1951 und 2001 soll die Bevölkerung mitwirken. Gespielt wird das Stück von 
ausgebildeten Bühnenleuten und einem Ad-hoc-Ensemble aus Laien aller Alter aus Gottlieben und der 
Region. 

Die Kosten für die Jubiläumsaktivitäten sollen vorwiegend durch Drittmittel getragen werden – namentlich 
durch Beiträge der öffentlichen Hand, von Stiftungen sowie privater Sponsoren. Diese substanziellen 
Zuschüsse sind aber nur möglich, wenn auch die Gemeinde einen guten Teil davon übernimmt. 

Der Gemeinderat und das Organisationskomitee beantragen deshalb der Gemeindeversammlung (im 
Sinne eines Maximalbeitrages) einen einmaligen Kredit von 70'000 Franken für alle Aktivitäten des 
Jubiläumsjahrs. Der Gemeindebeitrag macht insgesamt ein Sechstel der Gesamtkosten aus.  

 

Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung folgende Anträge: 

a) Die Gemeindeversammlung befürwortet die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2028 im 
vorgestellten Rahmen. 

 
b) Die Gemeindeversammlung genehmigt den Kredit von CHF 70‘000.00 für das Festspiel und 

die Jubiläumsaktivitäten. 

 

 

 

  

 

 

Das geplante Budget für das Jubiläumsjahr sieht Gesamtkosten von CHF 454’000 und Einnahmen von CHF 
464’000 vor. Konkret sieht das Budget folgendermassen aus: 

 

Festspiel  

Aufwand  

Bühne  130‘000 

Personalkosten Backstage  20‘000 

Technik/Bühnenbau  175‘000 

Werbung  10‘000 

Diverses  60‘000 

Total Aufwand  395‘000 

  

Ertrag  

Eintritte (12 Vorstellungen, 140 Plätze, CHF 55.00)  92‘400 

Eigenleistungen  85‘000 

Beitrag Politische Gemeinde Gottlieben  60‘000 

Öffentliche Hand, Stiftungen, Private, etc.  157‘600 

Total Ertrag  395‘000 

Gewinn / Verlust Festspiel  0 

  

Jahresprogramm / Festwirtschaft  

Aufwand  

Informationsanlässe, Ausstellungen  2‘000 

Jubiläumsbroschüre  800 

Metallplaketten Häuser  3‘000 

Festanlässe  3‘500 

Festwirtschaft  40‘500 

Verschiedenes  2‘000 

Total Aufwand  59‘000 

  
Ertrag  

Verkauf Jubiläumsbroschüre  4‘000 

Sponsorenbeiträge  3‘000 

Beitrag Politische Gemeinde Gottlieben  10‘000 

Ertrag Festwirtschaft  52‘000 

Total Ertrag  69‘000 

Gewinn Jahresprogramm / Festwirtschaft  10‘000 
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5.  Genehmigung der Jahresrechnung 2025 
 
 
5.1 Genehmigung durch den Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat ist für die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Gottlieben verantwortlich und hat 
diese am 23. März 2026 genehmigt.  
 
 
 
5.2 Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 
Die RPK hat die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Gottlieben in der vom Gemeinderat 
beschlossenen Fassung vom 23. März 2026 geprüft.  
Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2025 und den Antrag zur Verwendung 
des Ertragsüberschusses entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. 
 
Gottlieben, 27. Mär 2026 Urban Ruckstuhl, Oliver Grimm und Markus Lutz 
 
 
 
5.3 Antrag zur Genehmigung der Jahresrechnung durch die Stimmbürger 
 
 
Der Gemeinderat beantragt die Jahresrechnung 2025 wie folgt zu genehmigen: 
 
Erfolgsrechnung Aufwand CHF 1'731'461.65 
  Ertrag CHF 1'966'345.75 
  Ertragsüberschuss (vor Verwendung) CHF 234'884.10 
 
Investitionsrechnung Ausgaben CHF 660'031.25 
  Einnahmen CHF 0.00 
  Nettoinvestition CHF 660'031.25 
 
 
 
Gewinnverwendung: 
 
Der Gemeinderat stellt der Gemeindeversammlung den Antrag:  
- aus dem Gewinn der Jahresrechnung 2025 CHF 150'000.00 dem NHG-Fonds zuzuweisen. 
- den Restbetrag von CHF 84'884.10 dem zweckfreien Eigenkapital zuzuweisen. 
 
Das zweckfreie Eigenkapital beträgt nach dieser Verbuchung: CHF 2'285'807.08 
 
 
 
Gottlieben, 27. April 2026 
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Beträge in 1 Bilanz 
31.12.25

Bilanz 
31.12.24

Zu- / 
Abnahme

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 269’962 694’307 -424’345
Kasse 639 4’801 -4’162

Aktiven 4’872’887 4’058’388 814’499

Finanzvermögen 2’760’647 2’501’710 258’937

Post 50’193 448’305 -398’112
Post-Geschäftskonten 50’193 448’305 -398’112

Hauptkassen 639 4’801 -4’162
Hauptkasse A 639 4’801 -4’162

Bank 219’129 241’201 -22’072
Bankkontokorrente 219’129 241’201 -22’072

PostFinance Kontokorrent 50’193 322’182 -271’989
PostFinance - Konto 126’122 -126’123

TKB Liegenschaftskonto 16’964 38’902 -21’938
RB Kontokorrent 34’312 34’978 -666

TKB Kontokorrent 84’947 135’926 -50’980
TKB wird nicht mehr gebucht

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 169’301 272’519 -103’218
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 169’301 272’519 -103’218

TKB Soziale Dienste 82’906 31’394 51’513
Forderungen 671’182 -19’803 690’984

Forderungen Abwasser 19’520 52’177 -32’657
Steuerforderungen 492’716 -288’843 781’559

Forderungen Sammelkonto 7’200 8’750 -1’550
Forderungen Elektrizitätswerk 142’581 211’591 -69’011

Steuerforderungen JP Kanton 5’880 -1’650 7’530
Steuerforderung QS Kanton 14’178 27’363 -13’186

Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 492’716 -288’843 781’559
Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 470’347 -314’556 784’904

Steuerjahr 2019
Interne Kontokorrente 9’165 9’165

Steuerforderungen QS Kanton Feuerwehr 2’311 2’311
Steuerjahr 2017 

Übrige Forderungen -12’643 12’643
MWST-Vorsteuerguthaben -12’643 12’643

Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten 9’165 9’165
Durchlaufkonto Entsorgung 9’165 9’165

Aktive Rechnungsabgrenzungen 14’154 21’496 -7’342
Sach- und übriger Betriebsaufwand 14’154 21’496 -7’342

MWST-Vorsteuerguthaben ER -17’633 17’633
MWST-Vorsteuerguthaben IR Elektrizitätswerk 4’989 -4’989

Vorräte und angefangene Arbeiten 1’150 1’510 -360
Handelswaren 1’150 1’510 -360

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 14’154 21’496 -7’342
RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 14’154 21’496 -7’342

Finanzanlagen 187’200 187’200
Aktien und Anteilscheine 187’200 187’200

Allgemeiner Haushalt 1’150 1’510 -360
KVA Gebührenträger 1’150 1’510 -360

Aktienkapital Wärme Gottlieben AG 150’000 150’000
Anteilscheine 200 200

Aktien 187’000 187’000
Aktien 37’000 37’000

Gebäude FV 1’617’000 1’617’000
Gebäude FV 1’617’000 1’617’000

Anteilscheine 200 200
Sachanlagen FV 1’617’000 1’617’000

STWEG Weiherstrasse 1 743’000 743’000
Gemeindehaus (nur Wohnungen) 874’000 874’000
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1407.13
1407.16
142
1429
1429.0
1429.00
1429.09

Verwaltungsvermögen 2’112’240 1’556’678 555’562
Sachanlagen VV 2’112’240 1’556’678 555’562

Strassen / Verkehrswege 363’156 363’156
WB Strassen / Verkehrswege -46’918 -37’705 -9’213

Strassen / Verkehrswege 316’238 325’452 -9’213
Allgemeiner Haushalt 316’238 325’452 -9’213

Tiefbauten allgemeiner Haushalt 587’818 587’818
WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -19’594 -19’594

Tiefbauten 1’356’295 469’096 887’199
Allgemeiner Haushalt 568’224 568’224

WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -94’427 -57’515 -36’912
Hochbauten 351’529 658’627 -307’098

Eigenwirtschaftsbetriebe 788’071 469’096 318’975
Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 882’498 526’611 355’887

WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -4’961 -3’214 -1’748
Hochbauten EW 237’605 251’582 -13’977

Allgemeiner Haushalt 19’225 20’973 -1’748
Hochbauten allgemeiner Haushalt 24’186 24’186

Mobilien VV 53’898 53’898
Eigenwirtschaftsbetriebe 53’898 53’898

Hochbauten EW 368’987 368’987
WB Hochbauten EW -131’382 -117’405 -13’977

Anlagen im Bau VV 40’801 386’072 -345’271
Allgemeiner Haushalt 23’061 111’387 -88’327

Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 61’598 61’598
WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -7’700 -7’700

Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 12’900 -12’900
Eigenwirtschaftsbetriebe 17’740 274’685 -256’945

Anlagen im Bau, Grundstücke allgemeiner Haushalt 23’061 44’806 -21’746
Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege 53’681 -53’681

Immaterielle Anlagen 88’178 103’504 -15’326
Übrige immaterielle Anlagen 88’178 103’504 -15’326

Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 17’740 213’087 -195’347
Anlagen im Bau, Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 61’598 -61’598

WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -65’506 -50’180 -15’326

Allgemeiner Haushalt 88’178 103’504 -15’326
Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 153’683 153’683

Beträge in 1 Bilanz 
31.12.25

Bilanz 
31.12.24

Zu- / 
Abnahme
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200
2000
2000.0
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204
2042
2042.0
2042.00
2043
2043.0
2043.00
205
2052
2052.0
2052.00
2055
2055.0
2055.00
206
2064
2064.0
2064.00

Passiven -4’638’003 -4’058’388 -579’615

Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und -11’133 -315’884 304’752
Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und -11’133 -315’884 304’752

Fremdkapital -1’152’123 -712’832 -439’291
Laufende Verbindlichkeiten -683’768 -371’517 -312’251

Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden -696’956 -89’406 -607’549
Kontokorrent mit Kanton -389’494 -51’228 -338’266

Kreditoren Sammelkonto -11’133 -315’884 304’752
Kontokorrente mit Dritten -696’956 -89’406 -607’549

Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde -2’911 -4’602 1’691
Steuern 24’320 25’644 -1’323

Kontokorrent mit Volksschulgemeinde -303’078 -28’617 -274’461
Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde -1’473 -4’959 3’485

Interne Kontokorrente 8’129 -8’129
Abrechnungskonten übrige Steuern

Steuerschulden MWST 24’320 25’644 -1’323
MWST an ESTV 24’320 25’644 -1’323

Abrechnungskonto Diverses 8’129 -8’129
Passive Rechnungsabgrenzungen -107’041 -107’041

Abrechnungskonto Quellensteuern
Weitere Abrechnungskonten 8’129 -8’129

RA Steuern -18’156 -18’156
Transfers der Erfolgsrechnung -88’885 -88’885

Steuern -18’156 -18’156
RA Steuern -18’156 -18’156

Kurzfristige Rückstellungen -161’315 -141’315 -20’000
Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -141’315 -141’315

RA Transfers der Erfolgsrechnung -88’885 -88’885
RA Transfers der Erfolgsrechnung -88’885 -88’885

Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche -20’000 -20’000
Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche -20’000 -20’000

Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse -141’315 -141’315
Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse (definitive QS- -141’315 -141’315

Darlehen, Darlehen -200’000 -200’000
Langfristige Darlehen -200’000 -200’000

Kurzfristige Rückstellungen für Jubiläumsjahr -20’000 -20’000
Langfristige Finanzverbindlichkeiten -200’000 -200’000

Langfristige Darlehen -200’000 -200’000

Beträge in 1 Bilanz 
31.12.25

Bilanz 
31.12.24

Zu- / 
Abnahme
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5.5 Kommentar zur Jahresrechnung  
 
Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2025: 
 

Aufwand  
30  Personalaufwand Das Pensum des Gemeindepräsidiums wurde im 

Zusammenhang mit dem Wechsel rückwirkend 
auf den 1.1.2025 erhöht.  

31 Sach- und Betriebsaufwand  
310 Material- und Warenaufwand Auf verschiedenen Plätzen wurde die 

Signalisation neu gezeichnet.  
Der Stromankauf Naturstrom ist angestiegen. 

311 Nicht aktivierbare Anlagen Die Anschaffung der Stromzähler konnte 
abgeschlossen werden und es wurde eine 
Rückstellung für die Arbeiten am Spielplatz 
berücksichtigt. 

313 Dienstleistungen und Honorare Für das 777-Jahre-Gottlieben-Jubiläum wurde 
eine (erste) Rückstellung von CHF 20'000.00 
gebucht. 

314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt Im vergangenen Jahr mussten aussergewöhnlich 
viele Strassenlaternen ersetzt werden und 
Leitungen wurden gespült. 

315 Unterhalt Mobilien und  
  immaterielle Anlagen 

Im Bereich Elektrizitätswerk (Elektrizitätsnetz) 
fielen hohe Kosten an. Die Verbuchung erfolgt 
aufgrund der Vorgabe durch die NEGXT AG.  

318 Wertberichtigungen und Forderungen Dieser Betrag wurde als Forderungsverlust im 
Bereich Steuern verbucht.  

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Die Abschreibungen für die Trafostation am 
Dorfplatz wurden erstmals berücksichtigt. 

35 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen Einlage in Spezialfinanzierung Asylwesen und 
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk 

36 Beiträge an Kanton, Gemeinden und 
 Gemeindezweckverbände 

Tiefere Kosten für die Spitex und die 
Unterstützungsbeiträge von Schutzbedürftigen. 

 
 

 

Ertrag  
40 Fiskalertrag  
400 Direkte Steuern natürliche Personen Höhere Steuererträge bei den natürlichen 

Personen im Rechnungsjahr und in den früheren 
Jahren. 

42 Entgelte  
426 Rückerstattungen Rückvergütungen gesetzlich wirtschaftlicher 

Hilfen. 
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Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber -483’836 -495’137 11’301
Spezialfinanzierungen im EK -483’836 -495’137 11’301

Eigenkapital -3’485’880 -3’345’556 -140’324

Elektrizitätswerk -316’936 -315’474 -1’462
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk -186’849 -187’429 580

Abwasserbeseitigung -113’389 -139’451 26’062
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -113’389 -139’451 26’062

Spezialfinanzierung Asylwesen -53’511 -40’212 -13’299
Fonds -624’700 -473’075 -151’625

Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk Handel -130’087 -128’045 -2’042
Asyl -53’511 -40’212 -13’299

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -15’200 -12’900 -2’300
NHG-Fonds -156’316 -168’802 12’486

Fonds im Eigenkapital -300’405 -310’591 10’186
Fonds im Eigenkapital -171’516 -181’702 10’186

Legate und Stiftungen ohne eigene -324’295 -162’484 -161’811
Zweckgebundene Zuwendungen -324’295 -162’484 -161’811

Erneuerungsfonds (EF) -128’890 -128’890
EF Liegenschaften Finanzvermögen -128’890 -128’890

Vorfinanzierungen -176’422 -176’422
Vorfinanzierungen -176’422 -176’422

Schenkung Joseph Müller -158’670 -162’484 3’814
Nachlass Erwin Meyer -165’625 -165’625

Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag -2’200’923 -2’200’923
Jahresergebnis -10’551 10’551

Allgemeiner Haushalt -176’422 -176’422
Vorfinanzierung Strassenbau -176’422 -176’422

-2’190’372 -10’551
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -2’200’923 -2’190’372 -10’551

Jahresergebnis -10’551 10’551
Jahresergebnis -10’551 10’551

Beträge in 1 Bilanz 
31.12.25

Bilanz 
31.12.24

Zu- / 
Abnahme

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -2’200’923 -2’190’372 -10’551
Gewinn / Verlust 234’884 234’884

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -2’200’923
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5.8 Weitere Unterlagen zur Jahresrechnung 

 
Auf unserer Webseite finden Sie weitere Unterlagen zur Jahresrechnung 2025: 

- Vollständigkeitserklärung 

- Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 

- Geldflussrechnung 

- Grundsätze der Rechnungslegung 

- Eigenkapitalnachweis 

- Rückstellungsspiegel 

- Beteiligungsspiegel 

- Gewährleistungsspiegel 

- Anlagespiegel 

- Verpflichtungskredite   

 
 
 
 
5.9 Finanzkennzahlen 

 
1. Priorität 2025 2024 2023 Richtwerte  

Nettoverschuldungsquotient -185.0%   17.0% -367.6% <100% gut 

Zinsbelastungsanteil      0.0%   00.0%  <    2% sehr gut 

Zinsbelastungsrisiko       2.3%   00.5%  <    3% sehr gut 

Aufwanddeckung  105.5% 100.3%  100 – 103% ausgeglichen 

Eigenkapitalquote  197.0%   75.0%  <  40% überhöht 

 
2. Priorität 2025 2024 2023 Richtwerte  

Bruttoverschuldungsquotient    46.7%   31.0%   55.32% 0 – 50% sehr gut 

Investitionsanteil    29.7%   16.2%     6.35% 20– 30% stark 

Kapitaldienstanteil      5.3%     2.8%  0 – 5% 
Geringe 
Belastung 

Nettoverschuldung pro 
Einwohner/-in 

-4'481.00 -4'983.00 -6'049.00 < 0 Nettovermögen 

Selbstfinanzierungsanteil       16%     2.4%   10.3% 10 – 20% mittel 
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7.0 Einbürgerung: Anette Engljähringer geheime Abstimmung 
 

 Gottlieben ist für mich längst mehr als nur ein Wohnort – es ist 
mein Zuhause geworden. Ich bin selbst manchmal erstaunt: 
Schon seit 2008 lebe ich hier, und die Zeit ist wie im Fluge 
vergangen. Die Nähe zur Natur und besonders zum Wasser, 
kombiniert mit der herzlichen Atmosphäre, macht Gottlieben 
für mich zu einem Ort, in dem ich gerne lebe und zur Ruhe 
kommen kann. 
 
So nehme ich auch gerne den mindestens einstündigen 
Arbeitsweg nach Gossau in Kauf. Seit fast sechs Jahren 
arbeite ich als Marketing Managerin bei der SPAR Handels AG 
in Gossau. Dort plane und koordiniere ich die interne SPAR 
Messe. Ich bin zudem für das Kunden- als auch das 
Mitarbeitermagazin redaktionell verantwortlich und 
übernehme verschiedenste weitere Aufgaben.  
Besonders die Zusammenarbeit mit Agenturen und 
verschiedenen Teams begeistert mich. Als gelernte Floristin 
bin ich manchmal selbst erstaunt, wohin mich mein Weg 
geführt hat. Mein Motto "Immer offen sein für Neues". 
 
Seit zehn Jahren darf ich mein Leben mit meinem Partner 
Norbert teilen. Er lebt in München, und wir führen unsere 
Fernbeziehung mit viel Leichtigkeit und Humor. 2025 haben 
wir auf den Seychellen geheiratet – was uns, trotz der 
unterschiedlichen Wohnorte, noch mehr verbunden hat.  

An den Wochenenden sind wir häufig gemeinsam unterwegs. 
 
 

 
Der Gemeinderat beantragt: 
 
Unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der eidgenössischen 
Einbürgerungsbewilligung wird nachfolgend aufgeführte Person, wohnhaft in Gottlieben, 
Kirchstrasse 6 ins Bürgerrecht der Gemeinde Gottlieben aufgenommen: 

Engljähringer Anette, geb. 16.09.1965, von Deutschland 

Die Gebühren betragen CHF 800.00 und werden nach der Genehmigung der 
Gemeindeversammlung in Rechnung gestellt.  
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6.0 Einbürgerung: Roman Schreiber geheime Abstimmung 
 

 
Mein Name ist Roman Schreiber. Ich wuchs in 
Süddeutschland auf und zog nach Abschluss meiner Schulzeit 
vor etwa 23 Jahren für ein Studium in die Schweiz, welches ich 
an der Universität Zürich im Fachbereich 
Betriebswirtschaftslehre erfolgreich abschloss. Nach meinem 
Studium führte mich der Weg in den Thurgau, wo ich mich 
zunächst in Gottlieben als Projektmanager im 
Immobilienbereich und im Investment Management 
selbstständig machte. In diesem Rahmen realisierte ich unter 
anderem das Umbauprojekt an der Aalgasse 5 in Gottlieben. 
Nachdem ich über 10 Jahre in anderen Gemeinden des 
Kantons Thurgau gelebt hatte, kehrte ich vor drei Jahren 
wieder nach Gottlieben zurück. Auch familiär bin ich mit dem 
Ort verbunden: Meine Schwester Sophie betreibt das Hotel 
«Porto Sofie» im Dorf. In den letzten Jahren entwickelte ich 
zudem ein grosses Interesse an Gesundheitsthemen, was 
mich zu einem nebenberuflichen Medizinstudium motivierte. 
Mein Ziel ist es, künftig als Arzt in der Region tätig zu sein. 

Den körperlichen Ausgleich finde ich beim Training im Fitness-Studio oder bei Wanderungen in der 
Region. Zudem besuchte ich gerne regionale Gesundheitsveranstaltungen, wie etwa den 
Bodenseekongress der Schweizer «Stiftung für Gesundheit und Umwelt» (SFGU). Ich bin zudem Mitglied 
der Schweizer Gesellschaft für Präventionsmedizin und Anti-Aging (SSAMP), welche regelmässig 
Fachveranstaltungen organisiert. 

An Gottlieben schätze ich besonders die ruhige, naturnahe Lage am Seerhein, sowie die freundlichen 
Menschen und die positive Stimmung im Dorf. 

 

 
Der Gemeinderat beantragt: 
 
Unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der eidgenössischen 
Einbürgerungsbewilligung wird nachfolgend aufgeführte Person, wohnhaft in Gottlieben, 
Kirchstrasse 8 ins Bürgerrecht der Gemeinde Gottlieben aufgenommen: 

Schreiber Roman Christoph, geb. 17.04.1984, von Deutschland 

Die Gebühren betragen CHF 800.00 und werden nach der Genehmigung der 
Gemeindeversammlung in Rechnung gestellt.  
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8.0 Einbürgerung: Dominik Heier und Jona geheime Abstimmung 
 

Mein Name ist Dominik Heier und ich lebe 
gemeinsam mit meiner Frau Julia und meiner 
Tochter Jona in unserer schönen Gemeinde 
Gottlieben, im Rheinweg direkt gegenüber vom 
Schloss. Die Schweiz ist für uns drei längst zur 
Heimat geworden. 
 
Wir haben hier vor Kurzem unser Eigenheim 
erworben, denn wir haben uns bewusst dazu 
entschieden, hier unsere Wurzeln zu schlagen und 
langfristig Teil dieser Gemeinschaft in Gottlieben 
zu bleiben. 

 

Beruflich bin ich seit meinem ersten Arbeitstag eng mit der Schweizer Wirtschaft verbunden. Aus dieser 
Überzeugung heraus habe ich hier auch mein eigenes Unternehmen gegründet. Meine Frau ist ebenfalls 
seit über fünfzehn Jahren in der Schweiz im Bildungsbereich berufstätig - aktuell in der Schulleitung der 
Kantonsschule Kreuzlingen. 
 
Unsere Tochter Jona besucht das Heinrich-Suso-Gymnasium in Konstanz und träumt davon, die Schweiz 
an Turnieren im Dressurreiten zu vertreten.  
 
In unserer Freizeit geniessen wir das Dorfleben, unsere Bootsfahrten rund um Gottlieben und über den 
Seerhein sowie den wertvollen Austausch mit unseren Nachbarn und Freunden. Wir schätzen das 
herzliche Miteinander im Ort sehr und freuen uns über die vielen persönlichen Kontakte und die 
gegenseitige Unterstützung, die wir hier im Alltag erleben dürfen. 
 
Mit der Einbürgerung möchte ich meine Zugehörigkeit nun auch offiziell besiegeln und freue mich 
darauf, künftig als Schweizer Bürger Mitverantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. 

 
 
Der Gemeinderat beantragt: 
 
Unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der eidgenössischen 
Einbürgerungsbewilligung werden nachfolgend aufgeführte Personen, wohnhaft in Gottlieben, 
Rheinweg 8 ins Bürgerrecht der Gemeinde Gottlieben aufgenommen: 

Heier Dominik Manuel, geb. 11.06.1979, von Deutschland 
Heier Jona Emilia, geb. 17.12.2013, von Deutschland 

Die Gebühren betragen CHF 1’200.00 und werden nach der Genehmigung der 
Gemeindeversammlung in Rechnung gestellt (CHF 800.00 nach vollendetem 18. Altersjahr und 
CHF 400.00 vor vollendetem 18. Altersjahr). 
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